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Änderung der Bekanntmachung  
„Corona-Pandemie: Hygienekonzept Beherbergung“ 

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege 

vom 19. Juni 2020, Az. GZ 51b-G8000-2020/122-381 

1. Die gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie „Corona-Pandemie: Hygienekonzept Beherbergung“
vom 22. Mai 2020 (BayMBl. Nr. 290) wird wie folgt geändert:

Nr. 2.1 wird wie folgt gefasst:

„Jede Wohneinheit (wie z. B. Zimmereinheit, Ferienwohnung, Ferienhaus oder jedes sonstige
Wohnobjekt wie Wohnwagen, Wohnmobil oder feste Mietunterkunft) soll über eine eigene
Sanitäreinrichtung verfügen. Bei der Öffnung und Nutzung von sanitären Einrichtungen in
Gemeinschaftsbereichen sind folgende Hygienevorgaben zu beachten:

Duschplätze müssen deutlich voneinander getrennt sein. Auf die Einhaltung des Mindestabstands ist zu
achten. In Mehrplatzduschen sind Duschplätze durch Trennwände, die einen wirksamen Spritzschutz
darstellen, voneinander zu separieren. Die Lüftung in den Duschräumen ist ständig in Betrieb zu halten.

Zwischen Waschbecken ist ein wirksamer Spritzschutz erforderlich.

Eine Stagnation von Wasser in stillgelegten Sanitäreinrichtungen ist zu vermeiden. Auf entsprechende
Hinweise des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit „Aufrechterhaltung der
Trinkwasserhygiene in aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht bzw. kaum genutzten Gebäude:
Langfassung“ wird verwiesen.

Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten mindestens 2 Meter
beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert werden. Jetstream-Geräte sind
nicht erlaubt.“

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 19. Juni 2020 in Kraft.

gez. 

Dr. Ulrike W o l f  
Ministerialdirektorin 

gez. 

Dr. Winfried B r e c h m a n n
Ministerialdirektor 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/aufrechterhaltung_tw_hygiene_corona_lang.pdf
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/aufrechterhaltung_tw_hygiene_corona_lang.pdf
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/aufrechterhaltung_tw_hygiene_corona_lang.pdf
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